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Verständigung 
 

In Angelegenheit: 

Ansuchen der Electric Love GmbH & Co KG um veranstaltungsrechtliche (Veranstaltungsstätte) 

sowie um gasrechtliche Genehmigung für die Veranstaltung  

 

„Electric Love Festival 2026“ vom 8.7. bis 12.7.2026 

 

im Gemeindegebiet der Gemeinden von Koppl und Plainfeld (Salzburgring)  

 
findet am 

Dienstag, den 19.5.2026 um 10:00 Uhr 

mit Zusammentritt im Gemeindeamt Koppl (Sitzungszimmer) 

 

eine mündliche Verhandlung statt.  

 

 

Anmerkung: Im Rahmen der mündlichen Verhandlung werden auch die in einem allfälligen Genehmi-

gungsbescheid vorzuschreibenden Auflagen festgelegt. Dazu wird sich an dem Bescheid der BH Salzburg-

Umgebung vom 27.6.2025, Zahl 30306-365/939/2/67-2025, (Electric Love Festival 2025) orientiert. Es 

wird ersucht, allfälligen Änderungs- oder Ergänzungsbedarf im Vorfeld zu prüfen und spätestens im Rah-

men der mündlichen Verhandlung vorzubringen.  
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Rechtsgrundlage:  §§ 40 bis 42 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
 
Die Teilnahme an der Verhandlung ist für Parteien nicht verpflichtend. Bitte beachten Sie jedoch folgenden Hinweis 
über den Verlust der Parteistellung: 
 
Gemäß § 42 Abs. 1 AVG verliert eine Person ihre Stellung als Partei, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn 
der Verhandlung während der Amtsstunden bei der Behörde oder während der Verhandlung Einwendungen erhebt. 
Wenn die Verwaltungsvorschriften über die Form der Kundmachungen nichts bestimmen, so tritt diese Rechtsfolge 
ein, wenn die mündliche Verhandlung ordnungsgemäß und in geeigneter Form kundgemacht wurde. 
Gemäß § 42 Abs. 2 AVG erstreckt sich die Rechtsfolge des Verlustes der Parteistellung in jenen Fällen, in denen eine 
mündliche Verhandlung nicht kundgemacht wurde, nur auf jene Beteiligten, die rechtzeitig die Verständigung von 
der Anberaumung der Verhandlung erhalten haben. 
Gemäß § 42 Abs. 3 AVG kann eine Person, die glaubhaft macht, dass sie durch ein unvorhergesehenes oder unab-
wendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und die kein Verschulden oder nur ein 
minderer Grad des Versehens trifft, binnen 2 Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, jedoch spätestens bis zum 
Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde Einwendungen erheben. Solche Einwendungen 
gelten als rechtzeitig erhoben und sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das Verfahren anhängig ist. 

 

Für die Bezirkshauptfrau: 

Mag. Andreas Pernerstetter 
Amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur oder des elektronischen Siegels finden Sie unter 

www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 

 

Ergeht an: 

1. Electric Love GmbH & Co KG, Urstein-Süd 19/1/601, 5412 Puch, 

e.balla@revolutionevent.com, E-Mail 

2. Electric Love GmbH & Co KG, Urstein-Süd 19/1/601, 5412 Puch, 

m.reifenauer@revolutionevent.com, E-Mail 

3. IGM Salzburg Ring, Salzburg Ring 1, 5325 Plainfeld, E-Mail 

4. Gemeinde Plainfeld, Dorf 1, 5325 Plainfeld, um nachweisliche Kundmachung der Anbe-

raumung an der Amtstafel, E-Mail 

5. Gemeinde Koppl, Dorfstraße 7, 5321 Koppl, um nachweisliche Kundmachung der Anberau-

mung an der Amtstafel sowie um Bereitstellung eines geeigneten Verhandlungsraumes, E-

Mail 

6. Firma Brandschütz, Maria-Lassnig-Straße 33, 1100 Wien, E-Mail 

7. Firma Siflux, Erndtgasse 9-11, 1180 Wien, E-Mail 

8. Bezirkspolizeikommando Salzburg-Umgebung, Alpenstraße 111, 5081 Anif, E-Mail 

9. Polizeiinspektion Hof bei Salzburg, Brunnfeldstraße 4, 5322 Hof, E-Mail 

10. Landesrettungskommando Salzburg, E-Mail 

11. Landesfeuerwehrkommando Salzburg, z.H. Herrn Stefan Soucek, Karolingerstraße 30, 5020 

Salzburg, stefan.soucek@s.roteskreuz.at, E-Mail 

12. Landesfeuerwehrverband Salzburg, Karolingerstrasse 30, 5020 Salzburg, E-Mail 

13. Landesfeuerwehrverband Salzburg, z.H. Herrn Julian Slavicek, Karolingerstrasse 30, 5020 

Salzburg, mit der Bitte um Verständigung der OFK Plainfeld und Koppl, E-Mail 

14. Arbeitsinspektorat Salzburg, Auersperg 69, 5020 Salzburg, E-Mail 

15. Referat Maschinenbau und Elektrizitätswesen, Ing. Josef Hüttler, Michael-Pacher-Straße 

36, 5020 Salzburg, E-Mail 

16. BH Salzburg-Umgebung Expertentum +Sachverständ.D., Ing. Günther Winkler, Dr. Hans 

Katschthaler Platz 1, 5201 Seekirchen am Wallersee, E-Mail 

17. BH Salzburg-Umgebung Polizei und Verkehr, Mag. Andreas Pernerstetter, Dr. Hans 

Katschthaler Platz 1, 5201 Seekirchen am Wallersee, E-Mail 
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